
 
 

Königliches Decret vom 26sten März 1813, welches verordnet, dass die zur 
Verpflegung der Truppen durch das königliche Decret vom 20sten dieses Monats 

verordnete Ausschreibung auf das ganze Königreich ausgedehnt werden soll. 
 
 
 

Wir Hieronymus Napoleon, von Gottes Gnaden und durch die Constitution,  
König von Westphalen, französischer Prinz etc, etc. 

 
haben, auf den Bericht Unseres Finanz-Ministers; 
verordnet und verordnen: 
 
Art. 1. Die zur Verpflegung der Truppen durch den Artikel 2 Unseres Decretes vom 20sten diese 
Monats, in den Departements der Elbe, der Saale, der Ocker und des Harzes angeo rdnete 
Ausschreibung, soll auf das ganze Königreich ausgedehnt werden. 
 
Art. 2. Unser Finanz-Minister soll das von jedem Departement zu liefernde Contingent 
bestimmen, und soll in Beziehung auf dessen Festsetzung und Vertheilung in eben der Art 
verfahren werden, wie das im vorstehenden Artikel erwähnte Decret solches vorschreibt, so 
wie überall sämtliche in dem letztern enthaltenen, auf die Ausschreibung überhaupt Bezu g 
habenden, Verfügungen auf die Departements der Aller, der Leine, der Fulda und der Werra 
gleichfalls Anwendung finden sollen. 
 
Art. 3. Unsere Minister der Finanzen und des Krieges, und Unser General-Intendant des 
öffentlichen Schatzes sind, ein jeder in so fern es ihn betrifft, mit der Vollziehung des 
gegenwärtigen Decrets, welches in das Gesetz-Bülletin eingerückt werden soll, beauftragt. 

 
Gegeben in Unserer königlichen Residenz zu Cassel, 

am 26sten März 1813, im siebenten Jahre Unserer Regierung 
 

Unterschrieben: Hieronymus Napoleon 
 

Auf Befehl des Königs. 
 

Der Minister Staats-Secretair 
unterschrieben; Graf von Fürstenstein 

 
 
 
 
 
Als gleichlautend bescheiniget, 
Der Justiz-Minister: 

Siméon 
 
 


